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Satzung 
für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten (Kita und Tagespflegestellen) 

der Landeshauptstadt Potsdam (Kita-Satzung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 09.September 2015 folgende Sat-
zung beschlossen:

Rechtsgrundlagen

•	 §	 3	 der	 Kommunalverfassung	 des	 Landes	 Brandenburg	
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 
2014 (GVBl. I/14, Nr. 32)

•	 §§	1,	2,	4	und	6	des	Kommunalabgabengesetzes	 für	das	
Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, 
Nr. 08, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
set-zes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) 

•	 §§	 90,	 97	 a	 des	 Achten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 –	 Kin-
der und Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
1990, BGBI. I S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBI. I S. 2022, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 8 des Ge-setzes vom 21. Januar 2015 
(BGBI. I	S.	10.)

§§ 17, 18 Kindertagesstättengesetz (KitaG) des Landes 
Brandenburg vom 10.06.1992 (GVBl. I S. 178), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBI. I/04  
[Nr. 16], S. 384), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 
2015 (GVBl.I/15, [Nr. 21])

•	 Gesetz	 zum	Staatsvertrag	 über	 die	 gegenseitige	Nutzung	
von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
 zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg vom 
10.07.2002 (GVBI. S. 54)

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Satzung regelt die Inanspruchnahme der sich in 
Träger	schaft	 der	 Landeshauptstadt	 Potsdam	 befindenden	
Kinder tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten [Kita] 
einschließlich Hort), der von Seiten der Landeshauptstadt Pots-
dam	 finanzierten	 Tagespflegestellen	 sowie	 die	 Erhebung	 von	
Elternbeiträgen gemäß § 17 und § 18 KitaG.

(2) Voraussetzung zur Aufnahme eines Kindes in Kinder-
tagesbetreuung ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. 

(3) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestal-
tet. Die Elternbeiträge werden als Gebühren erhoben, deren 
Beitreibung im Wege der Verwaltungsvollstreckung erfolgt.

(4) Für Kinder, die ihren Wohnsitz in Potsdam haben, jedoch 
eine Einrichtung der Kindertagesbetreuung im Land Berlin be-
suchen und für Kinder, die ihren Wohnsitz in Berlin haben, je-
doch eine Einrichtung in Potsdam besuchen, werden die Eltern-
beiträge gemäß Artikel 6 des zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg abgeschlossenen Staatsvertrags vom 10.07.2002 
vom	jeweils	Leistungsverpflichteten	erhoben.	

(5) Für Kinder, die Kindertagesbetreuung in Potsdam in An-
spruch nehmen, deren gewöhnlicher Aufenthalt jedoch nicht 
Potsdam ist, gilt im Grundsatz diese Elternbeitragssatzung. Vor 
Aufnahme eines Kindes aus einer anderen Wohnortgemeinde ist 
dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshaupt-
stadt Potsdam von der Wohnortgemeinde eine Bestätigung 
über den festgestellten Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreu-
ung sowie die Zusage der Gewährung eines angemessenen 
Kostenausgleichs gem. § 16 Abs. 5 KitaG vorzulegen. 

(6) Neben der Beteiligung an den Betriebskosten in Form der El-
ternbeiträge ist gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 KitaG ein Zuschuss zur 
Versorgung des Kindes mit Mittagessen zu entrichten (Essen-
geld).

 
§ 2

Zahlungsverpflichteter

(1)	 Zahlungsverpflichtet	 sind	 gemäß	 §	 17	 Abs.	 1	 KitaG	 die	
 Personensorgeberechtigten. 

(2) Für die Ermittlung der Höhe der zu entrichtenden Elternbei-
träge ist das im Haushalt des jeweils betreuten Kindes vorhan-
dene Elterneinkommen maßgeblich (§ 17 Abs. 2 Satz 1 KitaG).

§ 3
Entstehung der Zahlungspflicht

(1)	Die	Zahlungspflicht	entsteht	mit	der	vertraglich	vereinbarten	
Aufnahme des Kindes in Kindertagesbetreuung. Sie umfasst 
auch die Eingewöhnungszeit, die einen täglichen Betreuungs-
umfang von mehr als sechs Stunden nicht überschreiten soll-
te. Der Elternbeitrag bezieht sich auf alle mit der Erziehung, 
Bildung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen 
Leistungen und dient zur anteiligen Deckung der Kosten der 
Kindertagesbetreuung.

(2) Erfolgt die Aufnahme des Kindes in Kindertagesbetreuung 
nicht zum 1. eines Monats, so wird ein anteiliger Betrag er-
hoben. Bei der Berechnung des anteiligen Betrages wird der 
 Monat grundsätzlich zu 20 Tagen gerechnet. 

(3) Die Elternbeiträge werden auf der Grundlage des Jahres-
bruttoeinkommens ermittelt und sind in 12 Monatsbeiträgen, un-
abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Platzes 
(auch z. B. bei Urlaub, Krankheit, Schließzeit), zu zahlen. 

§ 4
Fälligkeit des Elternbeitrages

Der Elternbeitrag ist monatlich im Voraus zum 10. eines jeden 
Monats fällig. Im Betreuungsvertrag kann ein anderer Fällig-
keitszeitpunkt geregelt werden.  

§ 5
Elternbeitragsmaßstab

(1) Bemessungsgrundlagen für die Beiträge nach § 1 Abs. 1 
dieser Satzung sind:

•	 der	jeweilige	Altersbereich	des	Kindes	(bis	zum	vollendeten	
dritten Lebensjahr, bis zur Einschulung, im Grundschulalter)

•	 der	vereinbarte	Betreuungsumfang	auf	der	Grundlage	des	
festgestellten Rechtsanspruchs 

•	 das	anrechnungsfähige	Jahresbruttoeinkommen	der	Eltern	

•	 die	jeweilige	Anzahl	der	unterhaltsberechtigten	Kinder

(2) Ist eine Beitragsänderung auf Grund der Vollendung des drit-
ten Lebensjahres erforderlich, erfolgt diese grundsätzlich zum 
1. des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet.

(3)	 Haben	 Zahlungsverpflichtete	mehrere	 unterhaltsberechtig-
te Kinder, verringert sich der Elternbeitrag ausgehend von der 
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 Elternbeitragstabelle für Eltern mit einem Kind (Anlage) um je-
weils 20 Prozent pro Kind. 

§ 6
Umfang und Form der Betreuung

(1) Die Inanspruchnahme der Betreuung richtet sich nach dem 
Bedarf, der sich aus der Feststellung des Rechtsanspruchs er-
gibt. Auf § 3 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung wird Bezug genom-
men. Folgende Betreuungsumfänge sind für die Festsetzung 
der Elternbeiträge Grundlage: 

für Kinder bis zur Einschulung ein täglicher Betreuungsumfang
bis zu sechs Stunden 
bis zu acht Stunden
bis zu zehn Stunden
über zehn Stunden
 
für Kinder bis zur sechsten Schuljahrgangsstufe ein täglicher 
Betreuungsumfang
bis zu vier Stunden 
bis zu sechs Stunden
bis zu acht Stunden
über acht Stunden

(2) Die Ganztagsbetreuung von Kindern in Horten an schulfreien 
Tagen sowie in den Ferien ist möglich. Es handelt sich insofern 
um eine befristete Veränderung der grundsätzlich vereinbar-
ten Betreuung auf der Grundlage des festgestellten Rechts-
anspruchs auf Kindertagesbetreuung. Ein gesonderter Antrag 
auf Feststellung des Anspruchs ausschließlich für diese Zeit ist 
nicht erforderlich. Wird der verändert erforderliche Betreuungs-
umfang vereinbart, so ist eine Ferienpauschale zusätzlich zu 
entrichten.

(3) Der Zeitpunkt der Fälligkeit der Ferienpauschale ist im Be-
treuungsvertrag zu regeln. Die Höhe der Ferienpauschale ergibt 
sich aus der Differenz eines Monatsbeitrages zwischen dem 
 erhöhten Betreuungsbedarf während der Ferien und dem Be-
treuungsbedarf in der Schulzeit.

§ 7
Elterneinkommen

(1) Einnahmen, die dem Kind zustehen, gehören nicht zum 
 Elterneinkommen im Sinne dieser Satzung.

(2) Zum Einkommen im Sinne dieser Elternbeitragssatzung ge-
hören:
•	 Einnahmen	aus	nichtselbständiger	Arbeit
 Hiervon sind in Abzug zu bringen: 

- Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und 
 regelmäßiger Arbeitsstätte

-	 Mehraufwendungen	 wegen	 einer	 aus	 beruflichem	 An-
lass begründeten doppelten Haushaltsführung

- Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge, Berufs-
bekleidung)

- Beiträge für Berufsverbände
- Kosten für Unterricht/Fortbildung

Der Abzug erfolgt durch eine Kürzung des jährlichen Ein-
kommens um einen Pauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro. 
Sind die Belastungen höher als der pauschale Abzug, so 
können sie abgezogen werden, wenn sie nach Grund und 
Höhe angemessen sind und die Grundsätze einer wirt-
schaftlichen Lebensführung nicht verletzen. Die beitrags-
pflichtigen	Personen	haben	die	Belastungen	nachzuweisen.

•	 Einnahmen	aus	selbständiger	Arbeit	abzüglich	der	Betriebs-
ausgaben

•	 Einnahmen	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	sowie	Gewerbe-
betrieb abzüglich der Betriebsausgaben

•	 Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	

•	 Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung	

•	 Einkünfte	aus	Renten/Pensionen

•	 sonstige	Einnahmen	z.	B.
- wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber ver-

steuerte Einnahmen
-	 Unterhaltsleistungen	an	den	Beitragspflichtigen
- Einnahmen nach dem SGB III – Arbeitsförderung (Grün-

dungszuschuss, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld,  Insolvenzausfall-
geld usw.)

- Sonstige Leistungen nach den Sozialgesetzen (Kranken-
geld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangs-
geld, Wohngeld, Leistungen nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz, BAföG für die Kindeseltern, Stipendien, 
Wehrsold nach dem Wehrsoldgesetz, Arbeitslosengeld 
II, Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbs-
minderung)

- Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz (BEEG), unter Berücksichtigung des § 10 BEEG 
(Elterngeld ab einer Höhe von über 300 Euro pro Kind 
und Monat oder ab einer Höhe von über 150 Euro pro 
Kind und Monat in Fällen der Verdopplung des Aus-
zahlungszeitraumes bei Halbierung der Auszahlungs-
summe).

(3) Nicht anzurechnen ist das Kindergeld. 

(4)	Gesetzliche	Unterhaltsverpflichtungen	werden	auf	Nachweis	
einkommensmindernd berücksichtigt, wobei die Unterhaltsver-
pflichtung	gegenüber	nicht	 im	Haushalt	 lebenden	Kindern	be-
reits im Rahmen der Regelung nach § 5 Abs. 3 dieser Satzung 
Berücksichtigung	findet.		

(5) Bei der Berechnung und Festlegung des Elternbeitrages ist 
das Einkommen, wie es sich aus dem Einkommen steuerbescheid 
bzw. den Verdienstabrechnungen des vorangegangenen Kalen-
derjahres oder der letzten Jahresverdienstbescheinigung des 
oder	der	Zahlungsverpflichteten	ergibt,	maßgeblich.	Bei	Selbst-
ständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhalten 
haben, ist vom Ergebnis der GuV, der Bilanz oder  alternativ des 
BAB, von Bescheinigungen des Steuerberaters oder von einer 
Einkommensselbsteinschätzung auszugehen. In diesem Fall 
erhalten	 Zahlungsverpflichtete	 eine	 vorläufige	 	Mitteilung	 über	
die Höhe des zu zahlenden Elternbeitrages. Die abschließen-
de Festlegung des zu zahlenden Elternbeitrages erfolgt nach 
unaufgeforderter Glaubhaftmachung des tatsächlichen Einkom-
mens. 

(6) Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkommensarten 
(Verrechnung von positiven mit negativen Einkünften) sowie mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.

(7) Bei Änderungen der familiären und wirtschaftlichen Verhält-
nisse im laufenden Kita-Jahr, auch bei Einstieg in die Kinder-
tagesbetreuung erfolgt die Einstufung nach dem aktuellen 
Einkommen. Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage einer ver-
bindlichen Erklärung zum Elterneinkommen unter Angabe aller 
unterhaltsberechtigten Kinder.

(8) Jede Änderung der familiären und wirtschaftlichen Verhält-
nisse	 ist	 von	 dem	 Zahlungsverpflichteten	 unaufgefordert	 und	
unverzüglich mitzuteilen. Bei einer verspäteten Bekanntgabe 
der eingetretenen Änderungen sind zu wenig gezahlte Beiträge 
nachzuzahlen. Andererseits werden Rückerstattungen ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung erbracht, wenn sich ergibt, dass die 
Elternbeiträge zu hoch angesetzt waren. 
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(9)	Der	 oder	die	Zahlungsverpflichteten	 haben	bei	Abschluss	
des Betreuungsvertrages zur Aufnahme des Kindes und da-
nach jährlich Auskunft über das Elterneinkommen zu geben 
und auf Verlangen durch Vorlage entsprechender Belege nach-
zuweisen.	Der	Auskunftspflicht	und	der	Pflicht	zur	Vorlage	von	
Belegen ist Genüge getan, sofern aus den Angaben glaubhaft 
die Einstufung zu einer bestimmten Einkommensgruppe hervor-
geht. Bei der Einordnung in die Einkommenshöchststufe ist eine 
Glaubhaftmachung nicht erforderlich.

§ 8
Höhe der Kostenbeteiligung

(1) Die Sätze für den jeweils anfallenden Elternbeitrag nach § 1 
Abs. 1 dieser Satzung, sind der Anlage zu entnehmen. 

(2) Übersteigt im Einzelfall der Betreuungsbedarf einen Umfang 
von zehn Stunden bzw. acht Stunden, erhöht sich der Eltern-
beitrag nicht.

(3) Erfolgt Kindertagesbetreuung über die Öffnungszeit hinaus 
und entsteht auf Grund dieser Situation ein nachzuweisender 
Mehraufwand, kann dieser zusätzlich zum Elternbeitrag gel-
tend gemacht werden.

§ 9
Beitragsermäßigung/Beitragsübernahme

(1) Elternbeiträge können gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII auf 
 Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe (Jugendamt) übernommen werden, wenn die 
Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

(2)	Für	Kinder	aus	Pflegefamilien	und	Heimen	(§§	33,	34	SGB	
VIII) übernimmt der für die Gewährung der Leistungen jeweils 
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Elternbeiträ-
ge in der in § 17 Abs. 1 Satz 3 KitaG geregelten Höhe. 

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Elternbeitragsordnung für die Inan-
spruchnahme	von	Kindertagesstätten	und	Tagespflegestellen	in	
der Landeshauptstadt Potsdam und im Land Berlin für Kinder 
mit Wohnsitz in Potsdam vom 01.01.2014 (Amtsblatt 17/2013 
der Landeshauptstadt Potsdam) außer Kraft.

(3) Die Anlage (Elternbeitragstabelle) ist Bestandteil der Eltern-
beitragssatzung.

Potsdam, den 5. Oktober 2015

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Anlage Elternbeitragstabelle



Amtsblatt 11/2015 der Landeshauptstadt Potsdam   7

Anlage
zur	Satzung	für	die	Inanspruchnahme	von	Kindertagesbetreuungsangeboten	(Kita	und	Tagespflegestellen)	der	Landeshauptstadt	
Potsdam (Kita-Satzung) vom 01.01.2016

Elternbeitragstabelle (monatlicher Beitrag in €)




